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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Leif-Erik Holm, Dr. Dirk Spaniel,  
Matthias Büttner, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD 
– Drucksache 19/9336 – 

Koordination von Autobahnbaustellen 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Die Staubilanz 2018 des ADAC e. V. zeigt, dass sich im vergangenen Jahr rund 
745 000 Staus auf deutschen Straßen gebildet haben und dies einem Anstieg ge-
genüber 2017 von etwa 3 Prozent entspricht. Die Gesamtlänge der Staukilome-
ter verzeichnet mit 1 528 000 Kilometern ebenfalls einen Anstieg um 5 Prozent. 
Ein Faktor, der dem ADAC mit Bezug zur Bundesanstalt für Straßenwesen zu-
folge wesentlich zu den 52 Jahren bzw. rund 455 000 Stunden beiträgt, die deut-
sche Autofahrer jährlich insgesamt im Stau stehen, ist die im selben Zeitraum 
um 3 Prozent gestiegene Baustellenzahl (www.adac.de/der-adac/verein/aktuelles/ 
staubilanz/). 

Schon im Frühjahr 2018 meldete der ADAC insgesamt 430 Baustellen allein 
auf Autobahnen sowie, dass nach eigenen Erhebungen Baustellen für rund ein 
Drittel aller Staus verantwortlich sind (www.presseportal.de/pm/7849/3928618). 

Dieser Trend setzte sich bis zum Herbst mit 538 Baustellen auf Autobahnen 
fort, was einer Steigerung um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
entsprach (www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/538-baustellen-auf-deutschlands- 
autobahnen/).  

Mit der 2021 abgeschlossenen Überführung des Bundesfernstraßennetzes in die 
Hand des Bundes bzw. der Errichtung der Infrastrukturgesellschaft für Auto-
bahnen und andere Bundesfernstraßen (IGA) wird es in der Verantwortung der 
Bundesregierung liegen, Störungen des Verkehrsflusses durch Baustellen auf 
Bundesfernstraßen zu minimieren. Da die Durchführung einer Baumaßnahme 
ein Faktor ist, der erheblich zur Staubilanz des ADAC beiträgt, ist aus Sicht der 
Fragesteller eine möglichst schnelle Durchführung der Baumaßnahmen erstre-
benswert. Dies funktioniert nach Ansicht der Fragesteller aber nur über die Ge-
währleistung eines reibungslosen Lieferverkehrs zu den Baustellen. So sind bei-
spielsweise allein für die Erneuerung eines einzigen Kilometers Autobahn rund 
200 000 Tonnen Sand, Kies und Asphalt bzw. rund 10 000 LKW-Fahrten not-
wendig (www. zeit.de/2018/27/baustellen-stau-autobahnen-ursachen).  
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Nachdem vor allem Baustellen anfällig für den sogenannten Bullwhip-Effekt 
(ebd.) sind, welchem zufolge schon kleinste Störungen beispielsweise in der 
Zulieferung der erforderlichen Baumaterialien den gesamten Betrieb der Bau-
stelle zum Erliegen bringen und somit den Abschluss der Baumaßnahme erheb-
lich verzögern können, kommt der räumlichen Koordination von Baustellen 
nach Ansicht der Fragesteller schon heute und zukünftig noch mehr Bedeutung 
zu. Nicht nur weil zu vermeidende Verzögerungen im Baubetrieb notwendig die 
Kosten der Baumaßnahmen erhöhen und damit Steuerzahler unnötig belasten, 
sondern auch weil dies von Staus geplagte deutsche Autofahrer entlastet. 

1. Wie viele langfristige und kurzfristige Baumaßnahmen wie Fahrstreifener-
weiterungen oder Brückensanierungen wurden bundesweit seit 2009 an Au-
tobahnen durchgeführt, und wie viele solcher Maßnahmen sind für 2019 ge-
plant (bitte nach Art der Baumaßnahme, Jahr, Bundesland und ggf. geplanter 
Fertigstellung aufschlüsseln)? 

2. Wie viele langfristige und kurzfristige Baumaßnahmen wie Fahrstreifener-
weiterungen oder Brückensanierungen wurden bundesweit seit 2009 an Bun-
desstraßen durchgeführt, und wie viele solcher Maßnahmen sind für 2019 
geplant (bitte nach Art der Baumaßnahme, Jahr, Bundesland und ggf. ge-
planter Fertigstellung aufschlüsseln)? 

3. Wie viele langfristige und kurzfristige Baumaßnahmen wie Fahrstreifener-
weiterungen oder Brückensanierungen wurden nach Kenntnis der Bundesre-
gierung bundesweit seit 2009 an Landesstraßen durchgeführt, und wie viele 
solcher Maßnahmen sind für 2019 geplant (bitte nach Art der Baumaß-
nahme, Jahr, Bundesland und ggf. geplanter Fertigstellung aufschlüsseln)?  

4. Wie viele langfristige und kurzfristige Baumaßnahmen wie Fahrstreifener-
weiterungen oder Brückensanierungen wurden nach Kenntnis der Bundesre-
gierung bundesweit seit 2009 an Kreisstraßen durchgeführt, und wie viele 
solcher Maßnahmen sind für 2019 geplant (bitte nach Art der Baumaß-
nahme, Jahr, Bundesland und ggf. geplanter Fertigstellung aufschlüsseln)? 

5. Wie viele langfristige und kurzfristige Baumaßnahmen wie Fahrstreifener-
weiterungen oder Brückensanierungen wurden nach Kenntnis der Bundesre-
gierung bundesweit seit 2009 an Gemeindestraßen und -wegen durchgeführt, 
und wie viele solcher Maßnahmen sind für 2019 geplant (bitte nach Art der 
Baumaßnahme, Jahr, Bundesland und ggf. geplanter Fertigstellung auf-
schlüsseln)? 

Die Fragen 1 bis 5 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.  

Die Länder melden dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur (BMVI) im Rahmen der Baubetriebsplanung die von ihnen geplanten Arbeits-
stellen längerer Dauer auf Bundesautobahnen mit erforderlichen Verkehrsbe-
schränkungen an vier oder mehr Kalendertagen. Da es sich bei den gemeldeten 
Zahlen lediglich um einen Ausblick auf die Baustellenplanung handelt, kann die 
tatsächliche Zahl der Baustellen hiervon abweichen. 
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Für die Jahre 2009 bis 2019 wurden dem BMVI geplante Arbeitsstellen gemeldet: 

Jahr Anzahl der gemeldeten Arbeitsstellen längerer Dauer 

2009 849 

2010 738 

2011 848 

2012 822 

2013 704 

2014 947 

2015 1017 

2016 1015 

2017 853 

2018 866 

2019 710* 
* vorläufig, erfahrungsgemäß werden im Laufe des Jahres weitere geplante Arbeitsstellen gemeldet. 

Zur weiteren Aufschlüsselung wird auf die Anlage 1 verwiesen.* Mögliche Mehr-
fachnennungen einer Arbeitsstelle sind z. B. auf neue Verkehrsführungen unter 
geänderten Randbedingungen zurückzuführen. 

Der Bundesregierung liegen keine Informationen über geplante Arbeitsstellen an 
Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen vor.  

6. Betrachtet die Bundesregierung die räumliche Konzentration von Baustel-
len, die beispielsweise den Lieferverkehr von Baustellen behindert, als Stö-
rung des Verkehrsflusses? 

a) Falls nein, warum nicht? 

b) Falls ja, welche Vorhaben hat die Bundesregierung bisher umgesetzt, und 
welche plant sie derzeit, um solche Störungen zu vermeiden? 

Mit dem „Leitfaden zum Arbeitsstellenmanagement auf Bundesautobahnen“ hat 
die Bundesregierung bundeseinheitliche Vorgaben und Regelungen für ein wirk-
sames Baustellen- bzw. Arbeitsstellenmanagement getroffen. Ziel ist die weitge-
hende Bereitstellung des Verkehrsraums bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit der 
durchzuführenden Arbeiten. Dadurch sollen das Eintrittsrisiko, die Dauer und die 
Auswirkungen von arbeitsstellenbedingten verkehrlichen Störungen auf ein Mi-
nimum reduziert werden. Der Leitfaden ist über die Homepage der Bundesanstalt 
für Straßenwesen (BASt) abrufbar (www.bast.de/BASt_2017/DE/Verkehrstechnik/ 
Publikationen/Regelwerke/Downloads/V1-Arbeitsstellen-Leitfaden.pdf?__blob= 
publicationFile&v=1). 

Die zuständigen Straßenbaubehörden der Länder legen die vertraglichen Vorga-
ben für die Dauer einer Arbeitsstelle unter Beachtung einer wirtschaftlich und 
organisatorisch sinnvollen Durchführung der Arbeiten fest. Bei Einhaltung der 
Vorgaben des Leitfadens sieht die Bundesregierung keine Anhaltspunkte für Stö- 
 
 

                                                      
* Von einer Drucklegung der Anlage wurde abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/9816 auf der Internetseite des Deutschen 

Bundestages abrufbar. 
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rungen des Verkehrsflusses durch eine räumliche Konzentration von Baustellen. 
Die konkrete Disposition der Arbeiten und der zur Verfügung stehenden Ressour-
cen liegt in Händen der Zuständigkeit der ausführenden Baufirmen. 

7. Wird die IGA nach Errichtung und vollständiger Übertragung aller Aufga-
ben in Bezug zum Bundesfernstraßennetz Baustellen auf Autobahnen und 
Bundesfernstraßen koordinieren? 

a) Falls nein, warum nicht, und welche Behörden werden diese Aufgabe 
stattdessen erfüllen? 

b) Falls ja, wird Vermeidung von räumlicher Konzentration von Baustellen 
von der IGA bei der Koordination berücksichtigt werden, und falls nicht, 
warum nicht? 

Die Fragen 7 bis 7b werden gemeinsam beantwortet. 

Die Aufgaben der Autobahn GmbH des Bundes ab dem 1. Januar 2021 ergeben 
sich aus § 5 Absatz 1 des Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes (InfrGG). 
Ihr wird in diesem Rahmen auch das Baustellenmanagement auf Bundesautobah-
nen sowie auf Bundesstraßen in Bundesverwaltung obliegen. Die Aufgabenwahr-
nehmung wird derzeit vorbereitet. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 6 
verwiesen. 

8. Welche Baumaßnahmen beeinflussen nach Ansicht der Bundesregierung ne-
ben Baumaßnahmen im Bereich Straßenverkehr den Verkehrsfluss negativ, 
und warum? 

a) Werden solche Baumaßnahmen nach Kenntnis der Bundesregierung von 
den derzeit zuständigen Behörden bei der Koordination von Baustellen 
berücksichtigt, um den Verkehrsfluss möglichst wenig zu stören, und falls 
nicht, warum nicht? 

b) Hält es die Bundesregierung für möglich, alle Arten von Baumaßnahmen 
zu koordinieren, die sich negativ auf den Verkehrsfluss auswirken, und 
falls ja, welche Maßnahmen will die Bundesregierung zukünftig ergrei-
fen, um Baustellen mit dem Ziel zu koordinieren, einen reibungslosen Ab-
lauf der Baumaßnahmen zu gewährleisten? 

Die Fragen 8 bis 8b werden gemeinsam beantwortet. 

Auf den Bundesfernstraßen haben nach Kenntnis der Bundesregierung Baumaß-
nahmen anderer Verkehrsträger eine untergeordnete Bedeutung für den Verkehrs-
ablauf. Bei größeren Maßnahmen stimmen sich die Straßenbauverwaltungen der 
Länder z. B. mit der Deutschen Bahn AG ab, um Beeinträchtigungen des Ver-
kehrsablaufs zu reduzieren. Dabei behält sich das BMVI im Rahmen der Baube-
triebsplanung vor, Baumaßnahmen mit augenscheinlich vermeidbaren verkehrli-
chen Beeinträchtigungen im Einzelfall auf Plausibilität zu prüfen und zusammen 
mit den zuständigen Straßenbauverwaltungen nach alternativen Ausführungs-
möglichkeiten zu suchen. 
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9. Plant die Bundesregierung, im Rahmen der Koordination von Baustellen mit 
dem Ziel, deren räumliche Konzentration zu verhindern, digitale Möglich-
keiten einzusetzen, und falls ja, welche Lösungen präferiert die Bundesre-
gierung gegenwärtig, und warum? 

Nach den Vorgaben des „Leitfaden[s] zum Arbeitsstellenmanagement auf Bun-
desautobahnen“ sind Baumaßnahmen nach Möglichkeit in verkehrsschwachen 
Zeiten durchzuführen. Die Wahl des konkreten Ausführungszeitpunkts einer 
Baumaßnahme orientiert sich dabei an der prognostizierten Verteilung der Ver-
kehre eines bestimmten Streckenabschnitts und soll zunehmend mit IT-gestützten 
Verfahren erfolgen. Um zukünftig eine bundesweit einheitliche und standardi-
sierte verkehrliche Bewertung von Arbeitsstellen unter volkswirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten zu ermöglichen, wird derzeit im Auftrag des BMVI ein IT-gestütz-
tes Verkehrsanalysesystem entwickelt, welches im Jahr 2020 in den Regelbetrieb 
gehen soll. Das Bewertungsverfahren des Verkehrsanalysesystems berücksichtigt 
dabei auch die räumliche und zeitliche Koordinierung sich beeinflussender Ar-
beitsstellen. 

10. Welche gesetzlichen und allgemeinen Beschränkungen abseits von techni-
schen Restriktionen, wie der Aushärtezeit von Asphalt, stehen dem 24-Stun-
den-Betrieb von Baustellen im Bundesfernstraßennetz nach Kenntnis der 
Bundesregierung entgegen und tragen somit indirekt zur Baustellendichte 
bei? 

Die Einrichtung von 24-Stunden-Baustellen begegnet insbesondere folgenden 
Restriktionen, welche einer generellen Anwendung entgegenstehen: 

 Kleine und mittlere Unternehmen können in der Regel nicht den bei einer 24-
Stunden-Baustelle notwendigen drei- oder vier-Schichtbetrieb gewährleisten. 

 Die für einen Rund-um-die-Uhr-Betrieb notwendigen Materialien (Trans-
portbeton, Asphaltmischgut etc.) können teilweise und in bestimmten Regi-
onen nicht außerhalb der Geschäftszeiten bezogen werden. 

 Schlechtere Lichtverhältnisse und geringere Temperaturen (insbes. im Früh-
jahr und Herbst) verbunden mit höherer Luftfeuchtigkeit können zu schlech-
terer Qualität der Arbeit führen. 

 Das Erbringen von Arbeitsleistungen in Abend- und Nachtschichten führt zu 
Lohnzuschlägen, welche sich auf die Angebotspreise auswirken. 

Bei der Einrichtung von Nachtbaustellen, vor allem in Ballungsgebieten, sind zu-
dem die Regelungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zum 
Schutz vor Lärmeinwirkungen durch Baumaschineneinsatz, Mischwerken und 
Anlieferverkehr sowie arbeitsschutzrechtliche Regelungen zu beachten. Die auf 
dem BImSchG basierende Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz vor 
Baulärm (AVV Baulärm) legt Anforderungen an den Lärmschutz beim Betrieb 
von Baumaschinen auf Baustellen fest. Wenn sich eine Baustelle in unmittelbarer 
Nähe zu Wohnbebauung befindet und keine Lärmschutzwände oder -wälle an der 
Autobahn vorhanden sind, kann es das Gebot der Rücksichtnahme erfordern, zur 
Nachtzeit auf besonders lärmende Bautätigkeiten zu verzichten. 

Bei Baustellen in Natura 2000-Gebieten oder mit Betroffenheit von besonders 
geschützten Arten können im Einzelfall Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 
festgesetzt werden; diese können auch bauzeitliche Einschränkungen mit sich 
bringen. 
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11. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung seit 2015 unternommen, um 
die lokale Koordination mehrerer an einer Baumaßnahme im Straßenverkehr 
beteiligter Unternehmen sowie der von Auftragnehmern beauftragten Sub-
unternehmen zu verbessern? 

12. Findet nach Kenntnis der Bundesregierung eine lokale Koordination mehre-
rer an einer Baumaßnahme im Straßenverkehr beteiligter Unternehmen so-
wie der von Auftragnehmern beauftragten Subunternehmen durch den öf-
fentlichen Auftraggeber statt? 

a) Falls nein, warum nicht? 

b) Falls ja, erfolgt die Koordination vor Ort über die gesamte Dauer des Be-
triebs der Baustelle, und falls nicht, warum nicht? 

Die Fragen 11 und 12 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet. 

Die Koordination mehrerer einzeln beauftragter Unternehmen im Rahmen einer 
größeren Baumaßnahme obliegt dem Auftraggeber im Rahmen der Bauleitung. 
Planung, Bau und Überwachung der Baumaßnahmen obliegen den Ländern im 
Rahmen der Auftragsverwaltung. Die Koordination mehrerer Nach- bzw. Unter-
auftragnehmer im Rahmen einer größeren Baumaßnahme obliegt dem jeweiligen 
Hauptauftragnehmer. Die Koordination findet in Abhängigkeit von der Größen-
ordnung und Komplexität der Baumaßnahme in der Regel vor Ort statt. 
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